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§ 9a StFanlVO 2016
Emissionsgrenzwerte und

Abgasverluste für mittelgroße
Feuerungsanlagen

 StFanlVO 2016 - Steiermärkische Feuerungsanlagenverordnung – StFanlVO 2016

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.10.2021

(1) Bestehende mittelgroße Feuerungsanlagen dürfen je nach Art des Brennsto3es die Emissionsgrenzwerte der

Anlage 4 nicht überschreiten. Die übrigen mittelgroßen Feuerungsanlagen dürfen je nach Art des Brennsto3es die

Emissionsgrenzwerte der Anlage 5 nicht überschreiten. Für die Ermittlung der Abgasverluste ist die Feuerungsanlagen-

Verordnung – FAV sinngemäß anzuwenden.

(2) Bestehende Blockheizkraftwerke mit einer Brennsto3wärmeleistung ab 1 MW dürfen je nach Art des Brennsto3es

die Emissionsgrenzwerte für bestehende Motoren und Gasturbinen der Anlage 6 nicht überschreiten. Die übrigen

Blockheizkraftwerke mit einer Brennsto3wärmeleistung ab 1 MW dürfen je nach Art des Brennsto3es die

Emissionsgrenzwerte für Motoren und Gasturbinen der Anlage 7 nicht überschreiten.

(3) Bei mittelgroßen Feuerungsanlagen, in denen zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte eine sekundäre

Emissionsminderungsvorrichtung verwendet wird, hat die/der Verfügungsberechtigte hinsichtlich des e3ektiven

kontinuierlichen Betriebs dieser Minderungsvorrichtung bzw. über etwaige Störungen oder Ausfälle dieser Vorrichtung

Aufzeichnungen zu führen und diese mindestens sechs Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der

Überwachungsstelle oder der zuständigen Behörde vorzulegen.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 30/2019

In Kraft seit 04.04.2019 bis 31.12.9999
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